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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der  
Universität Karlsruhe (TH) für das hochschuleigene Auswahlverfahren 

in dem Studiengang Kunstgeschichte 
mit akademischer Abschlussprüfung (Bachelor) 

 
vom 02. Juni 2008 

 
 
Aufgrund von § 8 Abs. 5 und § 58 des Landeshochschulgesetzes (LHG) in der Fassung vom 
07. November 2007 hat der Senat der Universität Karlsruhe (TH) am 19. Mai 2008 die folgende 
zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Universität Karlsruhe (TH) für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in dem Studiengang Kunstgeschichte mit akademischer Abschlussprüfung 
(Bachelor) beschlossen. 

 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 02. Juni 2008 erteilt. 

 

 

Artikel 1 

1. Vor § 1 wird folgende Vorbemerkung eingefügt: 

 Vorbemerkung 

In dieser Satzung ist nur die männliche Sprachform gewählt worden. Alle personenbezogenen 
Aussagen gelten jedoch stets für Frauen und Männer gleichermaßen. 

 

2. § 3 erhält folgende Fassung: 

 § 3 Form des Antrags 

(1) Der Antrag auf Zulassung zum Bachelorstudiengang Kunstgeschichte ist im Rahmen des 
Online-Bewerbungsverfahrens der Universität Karlsruhe (TH) durch Ausfüllen des vorgese-
henen Online-Bewerbungsformulars zu stellen. Zusätzlich ist der Bewerbungsantrag der Uni-
versität Karlsruhe (TH) vom Bewerber eigenhändig zu unterschreiben und an das Studienbüro 
der Universität Karlsruhe (TH) zu schicken. 

(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine amtlich beglaubigte Kopie oder Abschrift des Zeugnisses der Allgemeinen Hoch-
schulzugangsberechtigung, einer einschlägigen fachgebundenen Hochschulzugangsbe-
rechtigung bzw. einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, die von der zu-
ständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, 

2. Darstellung des bisherigen Werdegangs und ein schriftlicher Bericht (max. zwei DIN-A4-
Seiten), der die Wahl des angestrebten Studiums und des angestrebten Berufs begründet, 

3. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers über eine eventuelle frühere Teilnahme an 
einem Auswahlverfahren der Universität Karlsruhe (TH), 

4. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers, dass der Prüfungsanspruch noch nicht durch 
das endgültige Nichtbestehen einer Fachprüfung / einzelner Fachprüfungen oder der 
Bachelorvorprüfung bzw. der Bachelorprüfung im Bachelorstudiengang Kunstgeschichte 
verloren wurde, 

5. eine ausgedruckte Kontrollansicht der Online-Bewerbung für den Bachelorstudiengang 
Kunstgeschichte. 

 



165 

 
Falls die vorgelegten Unterlagen und Zeugnisse nicht in deutscher, englischer oder französi-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache 
erforderlich. Die Universität Karlsruhe (TH) kann verlangen, dass diese der Zulassungsent-
scheidung zugrunde liegenden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 

(3) Liegt das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung bis zum Ende der Antragsfrist 
des § 2 noch nicht vor, kann die Teilnahme an dem hochschuleigenen Auswahlverfahren und 
damit zugleich die Zulassung auf ein vorläufiges Zeugnis gestützt werden. Das vorläufige 
Zeugnis muss auf bereits vollständig abgeschlossenen Prüfungsleistungen zum Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung beruhen, eine vorläufige Bewertung der Prüfungsleistungen 
enthalten und von einer für die Notengebung oder Zeugniserteilung autorisierten Stelle aus-
gestellt sein. Die Berücksichtigung des Ergebnisses des Auswahlverfahrens bei der Zulas-
sung sowie die Zulassung selbst erfolgen in diesem Fall unter dem Vorbehalt, dass das end-
gültige Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung spätestens bis zur Einschreibung nach-
gereicht wird. Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, kann die im Auswahlverfahren 
erreichte Punktzahl im Rahmen des weiteren Zulassungsverfahrens nicht berücksichtigt wer-
den. Damit erlischt zugleich die Zulassung zum Bachelorstudiengang Kunstgeschichte. 

(4) Der Bewerber nimmt im genannten Fall ausschließlich mit den Noten des vorläufigen 
Zeugnisses am Auswahlverfahren teil, auch wenn das spätere Zeugnis über die Hochschul-
zugangsberechtigung besser ausfällt; eine spätere Rangverbesserung ist damit ausgeschlos-
sen. Hätte der Bewerber aufgrund seines endgültigen Zeugnisses gar nicht erst am Auswahl-
verfahren teilnehmen dürfen, wird die im Auswahlverfahren erreichte Punktzahl im Rahmen 
des weiteren Zulassungsverfahrens nicht berücksichtigt. Damit erlischt zugleich die Zulas-
sung zum Bachelorstudiengang Kunstgeschichte. 

(5) Werden im Zulassungsantrag mehrere Studiengänge genannt, ist die Teilnahme am Aus-
wahlverfahren auf den erstgenannten Studienwunsch beschränkt. 

 

 

Artikel 2  

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Karlsruhe (TH) in Kraft. 
 
 
 
Karlsruhe, den 02. Juni 2008 
 
 
 
 
 

Professor Dr. sc. tech. Horst Hippler 
   (Rektor) 


